
Antrag auf Katastervermessung (Gebäudeaufnahme) 
nach dem Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster sowie die Bereitstellung von amtlichen 

Geobasisinformationen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Vermessungs- und Geobasisinformationsgesetz – SächsVermGeoG) 

vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. Bl.-Nr. 3 S. 138) 

 Gemeinde :   Gemarkung :   

  
 

                 
                bitte zurücksenden an:  

                
          Dipl. Ing. Winfried Kraft 
          Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
          Henriettenstraße 2     09112 Chemnitz 
          Tel.: 0371/ 918 928 20  Fax: 0371/ 918 928 28 
          info@vb-kraft.de 
 
 

Geschäftszeichen 
(Bitte bei Rückfragen angeben) 

 
          
     

 

 Antragsteller und Kostenschuldner 
 

Name, Vorname des 
Eigentümers :   

Straße, Hausnummer :   

 
Postleitzahl, Wohnort/Sitz :   

Telefon privat :  Telefon dienstlich  :   

Telefax privat  :  Telefax dienstlich  :   

3.2 Katastervermessung zur Aufnahme von Gebäuden 
 
 
 
 

 
 
beantragtes Flurstück Nr. :       .............         Baujahr:        …............ 
   

 

 
 
 
...............................................                               .......................................................... 
Ort, Datum                                                             Unterschrift des Antragstellers 
 
                              Gebühren nach der sächsischen Vermessungskostenverordnung vom 09.09.2003 

Abrechnung nach der Grundfläche 
des Gebäudes 

Gebühr Netto 
(einschl. Neben-
kosten) 
 

Gebühr Brutto 
(einschl 19% USt.) 

                        bis  50 m²   58,25 €   69,32 € 
über   50 m²    bis 300 m² 122,25 € 145,48 € 

 
 
 
 
Fertigstellung des Gebäudes vor 
dem 24. Juni 1991 
 über 300 m²    bis 500 m² 160,50 € 190,99 € 

 
 

  

                           bis      50 m²    173,00 €    205,87 € 
über      50 m²     bis   300 m²    429,00 €    510,51 € 
über    300 m²    bis    500 m²    582,00 €    692,58 € 
über    500 m²    bis 1.000 m²    889,00 € 1.057,91 € 

 
 
Fertigstellung des Gebäudes  
nach dem 24. Juni 1991 
bis jetzt 
                      

über 1.000 m²    bis 5.000 m² 1.564,68 € 1.861,97 € 
  
zuzüglich Gebühren des Landkreises für die  
              Bereitstellung der Unterlagen in Höhe von ca. 50,00 €. 
              Übernahme der Unterlagen in das Liegenschaftskataster in Höhe von ca. 30% des obigen Nettobetrages. 
 

 


